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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Oberzent 28.04.2026 beschließend 

 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl der Stadtverordnetenversammlung und 
der Ortsbeiräte der Stadt Oberzent am 15. März 2026 sowie über Einsprüche nach  
§ 25 KWG 
a) Stadtverordnetenversammlung 
b) Ortsbeiräte 
 
Begründung: 
Von dem Bericht der Gemeindewahlleiterin über die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 
und zu den Ortsbeiräten in der Stadt Oberzent hat die Stadtverordnetenversammlung Kenntnis 
genommen. Die amtliche Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und Namen der 
gewählten Bewerberinnen und Bewerber wurde durch Bereitstellung im Internet unter 
www.stadt-oberzent.de/rathaus/stadtnachrichten/amtliche-bekanntmachungen/ am 24. März 
2026 öffentlich bekanntgemacht.  
 
Gegen die Gültigkeit der Wahlen konnte jede wahlberechtigte Person des Wahlkreises binnen 
einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung Einspruch 
erheben.  
 
Es wurden keinerlei Einsprüche gegen die genannten Wahlen geltend gemacht. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oberzent: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
a) Gemäß § 26 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes erklärt die 

Stadtverordnetenversammlung die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung vom 

15. März 2026 für gültig. 

 

Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 
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b) Gemäß § 26 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes erklärt die 

Stadtverordnetenversammlung die Wahl der Ortsbeiräte vom 15. März 2026 im 

Einzelnen wie folgt für gültig.  

 

- Ortsbeirat Airlenbach 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Beerfelden 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Etzean 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Finkenbach/Hinterbach/Raubach 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Gammelsbach 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Hetzbach 

  Abstimmung:  Ja 

    Nein 

Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Kortelshütte 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
 
- Ortsbeirat Ober-Hainbrunn 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Olfen 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 
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- Ortsbeirat Rothenberg 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 
- Ortsbeirat Sensbachtal 

  Abstimmung:  Ja 
    Nein 
    Enthaltung 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen               Gegenstimmen               Stimmenthaltungen  
 
 
 
 




